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So finden Sie Sich im RatgebeR zuRecht
Die ersten fünf Kapitel behandeln das Erbrecht aus dem Blickwinkel des Erblassers. 

Sie erklären die Regeln der Erbfolge, die Möglichkeiten in Testament und Erbver-

trag und zeigen, wie Sie Ihren Nachlass – je nach Ihrer familiären Situation –  

optimal regeln können. Ab Kapitel 6 finden Sie Antworten auf Fragen, die sich Ih-

nen stellen, wenn Sie eine Erbschaft antreten: Wie funktioniert eine Erbengemein-

schaft? Was tun, damit Sie keine Schulden erben? Wie lässt sich Streit vermeiden?

Verschiedene Bereiche des Erbrechts – zum Beispiel das Pflichtteilsrecht, Fragen 

zu Erbvorbezug und Ausgleichung – sind in beiden Situationen relevant. Ausführ-

liche Seitenverweise stellen sicher, dass Sie alle Informationen finden, unabhängig 

davon, in welchem Teil des Ratgebers Sie ins Thema einsteigen.

Im Anhang finden Sie ein Glossar, einige Vorlagen, Zusammenstellungen zu den 

Erbschaftssteuern und zu wichtigen Behörden sowie ein Stichwortverzeichnis, das 

Sie direkt zu den Antworten auf Ihre Fragen führt. Alle Mustertexte stehen auch 

zum Download bereit unter www.beobachter.ch/download (Code 8622). n
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Vorwort

das thema erben ist seit dem erscheinen der 16. Auflage vor rund zwei 
Jahren so aktuell wie eh und je. In dieser 17. Auflage wurde vor allem die 
neuere rechtsprechung des Bundesgerichts berücksichtigt und zu jedem 
themenbereich auf den neusten stand gebracht. Zudem wurden die Zah-
len zu den erbschaftssteuern aktualisiert, um Ihnen einen optimalen Über-
blick darüber zu verschaffen, was sie steuerrechtlich bei einer erbschaft 
erwartet. 

Auch in Zukunft verspricht das erbrecht, spannend zu bleiben. der 
Gesetzgeber plant, diesen rechtsbereich zu modernisieren und an die 
heutigen Bedürfnisse der erblasser anzupassen. ein entsprechender ent-
wurf befindet sich derzeit in der Vernehmlassung: dieser sieht beispiels-
weise die Herabsetzung der Pflichtteile und die Berücksichtigung techni-
scher neuerungen (z.B. nottestament per Videoaufnahme) vor.

nichts geändert hat sich an der Zielsetzung des ratgebers. er will Ihnen 
das erbrecht auf verständliche, präzise Art näherbringen, Ihnen Anregun-
gen für die eigene nachlassgestaltung vermitteln und Ihre Fragen zur erb-
teilung beantworten. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis verdeutlichen die 
Ausführungen und zeigen eines klar: Gerade im erbrecht hat das sprich-
wort «ein magerer Vergleich ist besser als ein fetter Prozess» uneinge-
schränkt Gültigkeit.

der ratgeber gibt Ihnen – basierend auf meiner über dreissigjährigen 
erfahrung als Anwalt im erbrecht – viele nützliche Hinweise für Ihre indi-
viduelle regelung. er kann aber die kompetente Beratung nicht ersetzen. 
dies gilt, wenn sie als erbe mit einem erbrechtlichen Problem zu tun ha-
ben, aber auch, wenn sie Ihren nachlass klar und fair regeln wollen. 

Benno studer
März 2017
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Wer erbt?

Erbteil, Pflichtteil, verfügbare Quote – ganz frei sind Sie nicht,  

wem Sie Ihren Nachlass zuwenden. Im Erbrecht ist festgelegt,  

wer Ihre gesetzlichen Erben sind und wie viel diese mindestens  

erhalten. Über den Rest Ihres Vermögens können Sie nach Gut- 

dünken verfügen.

01_kapitel_testament   13 1/25/17   10:19 AM



14

Viele Leute sterben, ohne ein Testament oder einen Erbvertrag zu 
hinterlassen. Dann kommen die gesetzlichen Erben zum Zug. 
Wer diese sind und wer von ihnen welchen Anteil erhält, erfahren 
Sie auf den folgenden Seiten.

Gesetzliche Erben sind in erster Linie die Blutsverwandten, dazu der Ehe-
mann, die Ehefrau oder der eingetragene Partner, die eingetragene Part-
nerin. Erben kann aber auch jede  Drittperson. Nämlich dann, wenn sie 
vom Erblasser im Testament oder im Erbvertrag ausdrücklich als Erbin 
eingesetzt wurde. Das Erbrecht ist im Schweizerischen Zivilgesetzbuch 
(ZGB) in den Artikeln 457 bis 640 geregelt. Trotz einiger Revisionen ist 
es in den Grundzügen seit seiner Einführung am 1. Januar 1912 unverän-
dert geblieben.

Die Stammesordnung

Das schweizerische Erbrecht geht aus von der Stammesordnung, auch 
Pa rentelenordnung genannt. Die Verwandtschaft eines Verstorbenen wird 
in drei Stämme eingeteilt; zu einem Stamm gehören jeweils alle Personen, 
die in gleicher Weise mit ihm verwandt sind, sowie ihre Nachkommen 
(siehe Grafik):

n 1. Stamm = Stamm des Erblassers
 die Nachkommen des Erblassers und alle Personen, die von diesen 

abstammen

n 2. Stamm = elterlicher Stamm
 die Eltern des Erblassers und alle Personen, die von diesen abstammen

n 3. Stamm = grosselterlicher Stamm
 die Grosseltern des Erblassers und alle Personen, die von diesen 

 abstammen

Mit dem Stamm der Grosseltern hört die Erbberechtigung der Verwandten 
auf.

Die Regeln des Erbrechts
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info Die hinterbliebene Ehefrau, der eingetragene Partner 
 stehen ausserhalb der Stammesordnung. Ihre Stellung wird im 

Gesetz separat geregelt (siehe Seite 19).

die StammeSordnung
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Verwandte als Erben: vier Grundregeln

Mit vier Grundregeln lassen sich auch scheinbar verzwickte Erbenverhält-
nisse mühelos entwirren. Am besten schreiben Sie dazu Ihre Verwandt-
schaft in Form eines Stammbaums auf – wie in den Darstellungen auf 
den nächsten Seiten. Die dabei verwendeten Zeichen haben folgende Be-
deutung: 
 Erblasser
 noch lebende Personen
 vorverstorbene Personen

Grundregel 1
Der nähere Stamm schliesst sämtliche entfernteren Stämme vom Erbrecht 
aus.

MAyA T. IST NIchT VER- 

hEIRATET. Sie hinterlässt ihren 
zehnjährigen Sohn Thomas und ihre 
Eltern. Thomas, der zum 1. Stamm ge-
hört, erbt den ganzen Nachlass seiner
Mutter. Die Eltern von Maya T. gehen 
als Angehörige des 2. Stammes leer 
aus.

ARMAND V. IST TöDLIch 

VERuNfALLT. Er hinter- 
lässt seine Mutter Franca; sein Vater 
ist schon vor drei Jahren gestor- 
ben. Der Grossvater väterlicherseits 
lebt aber noch. Die Mutter erbt 
alles, weil sie dem 2. Stamm ange-
hört. Der Grossvater als Ange- 
höriger des 3. Stammes erbt nichts.

Grundregel 2
Innerhalb eines Stammes kommt jeweils nur die oberste Generation zum 
Zug.

Vater Mutter

Maya T.

Thomas

Grossvater

Franca

Armand V.
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ALS REGINA G. STIRbT, hinterlässt 
sie ihren Sohn Fred und dessen zwei 

Kinder. Ihr Mann ist schon vor längerer Zeit 
gestorben. Vom Nachlass von Regina G. 
 erben die beiden Enkelkinder nichts, weil 
Fred noch lebt.

Grundregel 3
Ist ein Nachkomme vorverstorben, treten dessen Nachkommen an seine 
Stelle.

hANNA K. hINTERLäSST ZWEI 

SöhNE, Erich und Gérard. Die 
 Tochter Anna, selber Mutter von drei Kin-
dern, ist schon vor zwei Jahren gestor- 
ben. Bei der Teilung des Nachlasses erhalten 
Erich, Gérard und der Stamm von Anna 
– das heisst ihre Kinder – je einen Drittel. 
Der Drittel von Anna wird unter ihren 
 Kindern aufgeteilt.

Grundregel 4
Hinterlässt ein Erblasser keine Nachkommen, fällt die Erbschaft an die 
Vater- und die Mutterseite, und zwar je zur Hälfte.

DER LEDIGE ERNESTo f. 

IST GESToRbEN. Seine
Mutter starb bereits vor vier Jahren.
Er hinterlässt seinen Vater und 
zwei Schwestern Carla und Sarah. 
Der Vater erbt die Hälfte und 
die Schwestern – anstelle der Mut-
ter – die andere Hälfte, das heisst 
je einen Viertel.

Wenn noch beide Eltern von Ernesto F. lebten, würde sein Nachlass unter 
ihnen aufgeteilt und die Schwestern würden leer ausgehen.

Hanna K.

Anna
Erich

1/3
Gérard

1/3

1/9 1/9 1/9

Ernesto F. Carla
1/4

Vater
1/2

Mutter

Sarah
1/4

Regina G.

Fred

Enkel
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tipp Zeichnen Sie ein Schema Ihrer Familie und setzen Sie 
sich selbst als Erblasser oder Erblasserin ein. Wer sind Ihre 

 gesetzlichen Erben und welche Bruchteile würden sie erhalten?

Meist sind die vom Gesetz vorgesehenen Erben bekannt. Gesetzlicher 
Erbe kann jemand aber auch werden, ohne es zu wollen und ohne den 
Verstorbenen überhaupt gekannt zu haben. Dies ist der Fall bei weit ent-
fernten Verwandten, die ohne Testament verstorben sind.

LouIS c. IST EIN EINZELKIND. Seine Eltern sind bereits 
 gestorben. Herr C. ist der Auffassung, seine beiden Cousinen 

mütterlicherseits seien seine einzigen gesetzlichen Erbinnen und 
würden  alles erben. Doch er täuscht sich. Zwar lebt Nora, die Halb-
schwester seines Vaters, die vor 50 Jahren nach Amerika ausgewan- 
dert ist, nicht mehr. Aber sie hatte einen Sohn, Daniel. Und obwohl 
 Louis C. diesen nie gesehen hat, ist er sein gesetzlicher Erbe.

2. Frau GrossmutterGrossvater GrossvaterGrossmutter

Daniel Louis C. Cousinen

Vater Mutter Onkel
Nora

Wann erbt der Staat?
Je entfernter die Verwandten, desto mühseliger wird die Suche nach ihnen. Die 

 Erbfolge endet daher mit dem Stamm der Grosseltern, also mit dem dritten Stamm. 

Wenn auch keine solchen Verwandten vorhanden sind, erbt der Staat. Der Nach- 

lass wird – je nach kantonaler Regelung – meist zwischen Gemeinde und Kanton 

 aufgeteilt. n

01_kapitel_testament   18 1/25/17   10:19 AM



1 nnn WER ERbT?

19

Ehegatte und eingetragene Partnerin

Neben den Blutsverwandten gibt es weitere gesetzliche Erben. Die wich-
tigsten unter ihnen sind der Ehegatte und der eingetragene Partner. Hin-
terbliebene Ehepartner zählen immer zu den Erben, wobei Mann und Frau 
einander völlig gleichgestellt sind. Wie viel sie erben, hängt davon ab, mit 
welchen anderen gesetzlichen Erben sie die Erbschaft teilen müssen. Ein-
getragene Partnerinnen und Partner sind den Ehegatten gleichgestellt; für 
sie gelten also dieselben Regeln.

info Bei der Berechnung der gesetzlichen Erbteile spricht 
man auch von Erbquoten. Diese Quote entspricht dem Bruchteil 

am Nachlass, auf den ein Erbe oder eine Erbin Anspruch hat. Eine 
Übersicht über die gesetzlichen Erbteile in verschiedenen Familienkon-
stellationen finden Sie auf Seite 30.

Anteil neben Nachkommen
Sind Nachkommen da, beträgt die gesetzliche Erbquote der Ehefrau oder 
des eingetragenen Partners die Hälfte.

hERMANN W. STIRbT nach 
langer Krankheit. Er hinterlässt 

seine Ehefrau Monika sowie die beiden 
Söhne Samuel und Jonas. Sein Vermö-
gen beträgt 100 000 Franken. Monika W.
erhält die Hälfte, also 50 000 Franken; 
Samuel und Jonas erhalten je 25 000 
Franken.

Die hinterbliebene Ehefrau hat zudem das Recht, auf Anrechnung an ihre 
Erbschaft die eheliche Wohnung oder das Haus zu Eigentum zu beanspru-
chen. Diese Bestimmung ist eine reine Teilungsvorschrift, das heisst: Die 
Ehefrau muss die Liegenschaft aus dem Nachlass herauskaufen und die 
anderen Mitglieder der Erbengemeinschaft finanziell abfinden (mehr dazu 
auf Seite 112).

Samuel
1/4

Hermann W. Monika
1/2

Jonas
1/4
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Anteil neben Erben des elterlichen Stammes
Hat eine verheiratete Erblasserin keine Kinder, erhält der Ehemann drei 
Viertel ihres Nachlasses, während ein Viertel an die Erben des elterlichen 
Stammes fällt, also an die Eltern der Verstorbenen und allenfalls an ihre 
Geschwister.

VERENA V. hINTERLäSST ihren 
56-jährigen Ehemann Bert, ihre 

 Mutter und ihren Vater. Nachkommen hat 
das Ehepaar V. nicht. Bert V. erbt drei 
 Viertel des Nachlasses, die Eltern zusammen  
einen Viertel, jeder Elternteil also einen 
Achtel.

Viele kinderlose Ehepaare glauben, beim Tod der einen Seite erbe die 
andere automatisch alles. Das ist ein Irrtum. Eltern, Geschwister, Geschwis-
terkinder sind gesetzliche Erben und erhalten insgesamt einen Viertel des 
Nachlasses. Es besteht aber die Möglichkeit, in einem Ehevertrag, Erbver-
trag oder Tes tament diese gesetzliche Quote aufzuheben und dem überle-
benden Ehegatten zuzuwenden.

tipp Wenn Sie verheiratet sind, keine Kinder haben und 
Ihre Frau, Ihren Mann allein begünstigen möchten, braucht 

es unbedingt eine Regelung (siehe Seite 115).

Leben nur noch Erben des grosselterlichen Stammes, erhalten Ehegatten 
– oder eingetragene Partner – den gesamten Nachlass.

Adoptivkinder, Stiefkinder und 
aussereheliche Kinder

Seit 1973 sind Adoptivkinder den eigenen Nachkommen ihrer Adoptiv-
eltern erbrechtlich absolut gleichgestellt. Ihr Erbanspruch gegenüber der 
leib lichen Verwandtschaft erlischt. Das kann natürlich auch nachteilig 
sein, vor allem wenn die leiblichen Verwandten mehr zu vererben hätten 
als die neuen Adoptiveltern.

Vater
1/8

Verena V.

Mutter
1/8

Bert
3/4

01_kapitel_testament   20 1/25/17   10:19 AM



1 nnn WER ERbT?

21

bEI IhREM ToD hINTERLäSST AGNES R. ihren Ehemann
 Michel sowie den Sohn Cédric. Nach einiger Zeit heiratet Michel R.

die Witwe Lena G., die zwei Kinder in die Ehe mitbringt. Die beiden 
Eheleute adoptieren gegenseitig die Kinder des Partners, der Partnerin.
 Dann stirbt der Vater von Agnes R., also der Grossvater von Cédric. 
Dieser hatte – neben seiner bereits verstorbenen Tochter – zwei Söhne, 
Renato und Marcel. Wer erbt? Renato und Marcel erben alles. Cédric,
der nach Grundregel 2 eigentlich an die Stelle seiner Mutter treten würde,
erbt nichts, denn die Adoption hat die erbrechtlichen Bande zur müt-
terlichen Verwandtschaft durchtrennt.
 Wäre Cédric von seiner Stiefmutter Lena nicht adoptiert worden, würde
er an die Stelle seiner leiblichen Mutter Agnes treten und einen Drittel 
des grossväterlichen Erbes erhalten.

vor adoption:

nach adoption:

Lena Michel

Grossvater

Agnes Renato 
1/3

Marcel 
1/3

Cédric 
1/3

Lena Michel

Grossvater

Agnes Renato 
1/2

Marcel 
1/2

Cédric
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urteil Das Bundesgericht befand, ein Enkel, der adoptiert 
worden war und deshalb rechtlich nicht mehr Grosskind 

seiner leiblichen Grossmutter war, stehe in keinem Verwandtschafts-
verhältnis mehr zu ihr. Er musste daher 40 Prozent Erbschafts- 
steuern bezahlen statt nur zwei Prozent (Urteil 2P.139/2004 vom  
30. November 2004).

 

Aussereheliche Kinder
Ein uneingeschränktes und gegenseitiges Erbrecht bestand schon immer 
zwischen dem Kind und seiner Mutter sowie der mütterlichen Verwandt-
schaft. Seit dem 1. Januar 1978 besteht das volle und gegenseitige Erbrecht 
auch gegenüber dem ausserehelichen Vater und der väterlichen Verwandt-
schaft. Voraussetzung ist, dass der Vater sein Kind anerkannt hat oder dass 
die Vaterschaft in einem Gerichtsurteil festgestellt wurde.

info Eine Zahlvaterschaft, bei der sich der aussereheliche 
 Vater all seiner Pflichten – auch des Erbrechts – mit einer Geld-

zahlung entledigte, ist heute nicht mehr möglich. Das frühere Recht,
das solche Zahlvaterschaften erlaubte, war bis Ende 1977 gültig. Rele -
vant kann es aber heute noch sein für Menschen, die vor dem 31. De-
zember 1967 geboren wurden, und auch für später Geborene, deren 
Zahlvaterschaft nicht dem neuen Recht unterstellt wurde (möglich bis 
Ende 1979).

adoptionen vor dem 1. april 1973
Adoptionen, die vor dem ersten April 1973 ausgesprochen wurden, konnten bis zum 31. März 

1978 dem neuen Recht unterstellt werden. Wurde dies nicht getan, ist der damalige Adop-

tionsvertrag auch heute massgebend. Darin konnte das Erbrecht individuell geregelt werden 

(auch ein Ausschluss war möglich). Wurde im Adoptionsvertrag keine erbrechtliche Rege- 

lung getroffen, gilt für solche altrechtlichen Adoptionen:

n Das adoptierte Kind behält sein Erbrecht gegenüber seiner angestammten Familie. Gegen-

 über den Adoptiveltern ist es ebenfalls erbberechtigt, nicht aber gegenüber deren weiteren 

Blutsverwandten.

n Die Adoptiveltern sind gegenüber dem adoptierten Kind nicht erbberechtigt.

01_kapitel_testament   22 1/25/17   10:19 AM



1 nnn WER ERbT?

23

Stiefkinder
Dass der Partner und /oder die Partnerin Kinder aus einer früheren Bezie-
hung in die Ehe mitbringt, ist heute keine Seltenheit mehr. Doch Stief-
kinder und Stiefeltern haben zueinander kein gesetzliches Erbrecht. Das 
kann erbrechtlich zu Resultaten führen, die alle Familienmitglieder als 
ungerecht und mit dem gesunden Menschenverstand nicht vereinbar emp-
finden. Der Grund dafür: Stirbt in einer solchen Patchworkfamilie zum 
Beispiel die Frau, erbt ihr Mann die Hälfte ihres Nachlasses. Doch bei 
seinem Tod sind nur noch seine leiblichen Nachkommen erbberechtigt; 
die Stiefkinder gehen leer aus.

fRANK T. IST WITWER. Aus seiner ersten Ehe hat er zwei 
 Kinder, Martina und Urs. Nach einiger Zeit heiratet Herr T. zum 

zweiten Mal und hat mit seiner Frau Carmen drei Söhne: Silvan, 
Kurt und Armin. Als Frank T. stirbt, erbt seine Ehefrau die Hälfte; alle 
seine Nachkommen erhalten die andere Hälfte, also je einen Zehntel.
 Wenn später auch Carmen T. stirbt, geht ihr ganzes Vermögen – auch 
die Hälfte, die sie von ihrem Mann geerbt hat – nur noch an ihre 
 eigenen Söhne Silvan, Kurt und Armin. Die beiden Stiefkinder Martina 
und Urs sind an ihrem Nachlass nicht erbberechtigt. So erhalten 
sie vom Nachlass des eigenen Vaters – in dem auch das Erbe ihrer ver-
storbenen leiblichen Mutter enthalten ist – weniger als ihre Halb-
geschwister.

tipp Leben Sie in einer Patchworksituation, überprüfen Sie, 
was es erbrechtlich bedeutet, wenn zuerst die Ehefrau oder 

zuerst der Ehemann stirbt. Mit Testament und Erbvertrag lassen sich 
Ungerechtigkeiten beseitigen (mehr dazu auf Seite 123).

Martina
1/10

Urs
1/10

Silvan
1/10

Kurt
1/10

Armin
1/10

Frank T.
Carmen

1/2
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Volle freiheit haben Erblasser nicht, wenn sie ihren Nachlass regeln. 
Das schweizerische Erbrecht geht einen Mittelweg, indem es er- 
laubt, über einen Teil des Vermögens frei zu verfügen, während der 
andere Teil bestimmten gesetzlichen Erben zukommen muss.

Der Anteil am Vermögen, der den gesetzlichen Erben nicht entzogen wer-
den darf, wird Pflichtteil genannt. Den Anteil am Vermögen, über den 
Erblasserinnen und Erblasser nach Belieben bestimmen dürfen, bezeichnet 
man als verfügbare oder disponible Quote.

Setzt eine Erblasserin einen Erben auf den Pflichtteil, muss sie diesen 
Schritt nicht begründen. Ganz anders bei einer Enterbung: Da müssen die 
Enterbungsgründe genau angegeben werden, sonst ist die letztwillige Ver-
fügung anfechtbar (mehr dazu auf Seite 31).

tipp Stellen Sie sich einen Kuchen vor, der in verschieden grosse
Stücke aufgeteilt ist. Der Kuchen ist der Nachlass. Der Pflicht-

teil gibt die minimale Grösse des Kuchenstücks an, auf das ein bestimmter
Erbe Anspruch hat. Der mehr oder weniger grosse Rest des Kuchens 
ist die verfügbare Quote, über die Sie frei bestimmen können.

Wie hoch ist der Pflichtteil?

Nicht allen gesetzlichen Erben steht auch ein Pflichtteil zu. Es gibt nur vier 
Kategorien pflichtteilsgeschützter Erben:

n Nachkommen aller Grade (Kinder, Enkel, Urenkel)

n Vater und Mutter

n Ehegatte oder Ehegattin

n eingetragener Partner oder eingetragene Partnerin

Für die Berechnung des Pflichtteils gehen Sie vom gesetzlichen Erbanspruch 
aus: Der Pflichtteil besteht jeweils aus einem Bruchteil davon und ist je nach 
Verwandtschaftsnähe unterschiedlich gross. Wenn das Gesetz beispielsweise 

Pflichtteile und verfügbare Quote
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sagt, der Pflichtteil der Eltern betrage die Hälfte des gesetzlichen Anspruchs, 
müssen Sie zuerst feststellen, wie hoch dieser in der konkreten Situation ist.

ALbERT D. LEbT MIT SEINER fREuNDIN cARLA zusam- 
men. Seine Mutter lebt noch, Geschwister hat er keine. Das Nach-

lassvermögen von Herrn D. beträgt 100 000 Franken. Hätte er kein 
 Testament gemacht, würde der ganze Betrag der Mutter zufallen, denn 
diese ist die einzige gesetzliche Erbin. Doch Albert D. hat seine Mut- 
ter im Testament auf den Pflichtteil gesetzt und die verfügbare Quote 
seiner Freundin vermacht. Der Pflichtteil der Mutter berechnet sich 
nach folgender Formel:

Gesetzlicher Anspruch x 1/2 = 
100 000 x 1

 2

Die Mutter erhält also 50 000 Franken, der Freundin von Herrn D. 
 bleiben ebenfalls 50 000 Franken.

Nachkommen als alleinige Erben
Sind keine anderen Erben vorhanden, umfasst der gesetzliche Erbanspruch 
der Nachkommen den ganzen Nachlass. Ihr Pflichtteil beträgt drei Viertel 
davon. Ob ein Erblasser ein, zwei oder fünf Kinder hat, spielt keine Rolle. 
Die verfügbare Quote beträgt immer einen Viertel.

bEAT M. hINTERLäSST ZWEI SöhNE, Giulio und Marco. 
 Seine Frau Gerda ist bereits gestorben. Das Nachlassvermögen 

beläuft sich auf 100 000 Franken. Der gesetzliche Anspruch pro 
Sohn beträgt die Hälfte, also je 50 000 Franken. Der Pflichtteil ist drei 
Viertel davon oder je 37 500 Franken. Beat M. kann seine Söhne auf 
den Pflichtteil setzen und jedem 12 500 Franken entziehen. Das pflicht-
teilsgeschützte Vermögen beträgt also insgesamt 75 000 Franken, 
die  verfügbare Quote 25 000 Franken oder einen Viertel. Diesen kann 
Beat M. beispielsweise seinem Fussballklub zuwenden.

Ehegatten als alleinige Erben
Hat eine Erblasserin keine weiteren gesetzlichen Erben, umfasst der Erb-
anspruch ihres Ehemanns – oder ihrer eingetragenen Partnerin – den gan-
zen Nachlass. Der Pflichtteil beträgt die Hälfte davon.
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DAGMAR L. LEbT MIT hANNELoRE G. in eingetragener Part-
nerschaft. Ihre Eltern sind gestorben, Kinder hat Frau L. keine.

Sie hat ihre Partnerin auf den Pflichtteil gesetzt und die verfügbare Quote
der Stiftung SOS Beobachter vermacht. Vom Nachlass von 100 000
Franken erhält Hannelore G. also 50 000 Franken, die Stiftung ebenfalls 
50 000 Franken.

Eltern als alleinige Erben
Eltern erhalten – wenn weder eine Ehegattin oder ein eingetragener Part-
ner noch Nachkommen vorhanden sind – je die Hälfte des Nachlasses (ge-
setzlicher Erbanspruch). Ihr Pflichtteil beträgt die Hälfte davon.

DER LEDIGE fRITZ W. hINTERLäSST SEINE ELTERN. Sein 
Nachlass beträgt 100 000 Franken. Der gesetzliche Erbanspruch 

pro Elternteil beläuft sich auf 50 000 Franken. Davon ist die Hälfte, 
 also je 25 000 Franken, pflichtteilsgeschützt. Über 50 000 Franken kann 
Herr W. frei verfügen. Wäre ein Elternteil bereits verstorben, könnte 
er über drei Viertel seines Nachlasses verfügen.

info Das Pflichtteilsrecht hört bei den Eltern auf. 
Geschwister geniessen keinen Pflichtteilsschutz.

Nachkommen und Ehegatte
Hinterlässt eine Erblasserin neben Kindern auch einen Ehemann – oder 
eine eingetragene Partnerin –, beträgt der gesetzliche Erbanspruch je die 
Hälfte. Der Pflichtteil der Nachkommen beträgt drei Viertel, derjenige des 
Ehemanns oder der Partnerin die Hälfte.

LEbT bEIM ToD VoN bEAT M. (siehe Seite 25) seine Frau Gerda
noch, berechnet sich die verfügbare Quote anders: Der gesetz-

liche Erbanspruch von Gerda M. beträgt 50 000 Franken, derjenige von 
Giulio und Marco je 25 000 Franken. Die Pflichtteile betragen:

Gerda M. 1/2 gesetzlicher Anspruch = 50 000 x 1/2 Fr. 25 000.–
Giulio M. 3/4 gesetzlicher Anspruch = 25 000 x 3/4 Fr. 18 750.–
Marco M. 3/4 gesetzlicher Anspruch = 25 000 x 3/4 Fr. 18 750.–
Total Pflichtteile  Fr. 62 500.–
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Bei dieser Familienkonstellation beläuft sich die verfügbare Quote 
von Herrn M. also auf 37 500 Franken.

Eltern und Ehegattin
Auch hier ist vom gesetzlichen Erbanspruch auszugehen. Die überlebende 
Ehegattin erhält von Gesetzes wegen drei Viertel des Nachlasses, die Eltern 
zusammen einen Viertel (siehe Seite 20). Die Hälfte des Anspruchs der 
Ehefrau ist pflichtteilsgeschützt (drei Achtel), ebenso die Hälfte des el ter-
lichen Anspruchs (insgesamt ein Achtel). Ist ein Elternteil vorverstorben, 
reduziert sich der elterliche Pflichtteil auf einen Sechzehntel.

KAThARINA T. hINTERLäSST ALS ERbEN ihren Ehemann Lars
sowie die Eltern. Ihr Vermögen beträgt 100 000 Franken. Lars 

hat es mit der ehelichen Treue nicht so genau genommen. Frau T. setzt 
ihren Mann auf den Pflichtteil und wendet die verfügbare Quote den 
Eltern zu. Der gesetzliche Anspruch der Eltern beträgt einen Viertel des 
Nachlasses, also 25 000 Franken. Der gesetzliche Anspruch des Ehe-
manns beläuft sich auf 75 000 Franken, sein Pflichtteil beträgt die Hälf-
te, also 37 500 Franken. Die Eltern erhalten so ihren gesetzlichen 
 Anspruch von 25 000 Franken sowie die frei werdenden 37 500 Franken, 
insgesamt also 62 500 Franken.

tipp Häufiger ist allerdings die Situation, dass kinderlose Ehe-
paare das Pflichtteilsrecht der Eltern zugunsten des Partners, 

der Partnerin ausschliessen möchten. Dies ist möglich mit einem Erb-
verzicht der Eltern oder – ohne Mitwirkung der Eltern – mit einem
Ehevertrag auf Gütergemeinschaft, in dem das Gesamtgut dem überleben-
den Ehegatten zugewiesen wird (siehe Seiten 52 und 82). Lassen Sie
sich von einer Fachperson beraten, um die für Ihre Situation günstigste 
Lösung zu finden (Adressen im Anhang).
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Was gehört in die berechnung?

Bevor ein Pflichtteil berechnet werden kann, muss bekannt sein, wie viel 
der gesetzliche Erbanspruch beträgt. Und dazu muss man zuerst den Um-
fang des Nachlasses bestimmen. Das ist nicht immer ganz einfach, denn 
zum Nachlass gehört nicht nur das, was am Todestag an Vermögen vor-
handen ist. Es müssen weitere Vermögenswerte hinzugerechnet werden. 
Zur Nachlassmasse und damit in die Pflichtteilsberechnung gehören fol-
gende Posten:

n sämtliche Vermögenswerte, die die verstorbene Person bei ihrem Tod 
besass: Kapitalien, Liegenschaften (zum Verkehrswert geschätzt), Gut-
haben, Forderungen, Wertgegenstände. Von diesen Vermögenswerten 
werden die Schulden abgezogen.

n Erbvorbezüge, die zu Lebzeiten auf Anrechnung an den Erbteil ausge-
richtet wurden

n Rückkaufswerte von Lebensversicherungen sowie von Vorsorgeversi-
cherungen der Säule 3a (zur Säule 3a siehe auch Seite 41).

n Ansprüche aus der Säule 3a bei einer Bank

n unter Umständen: Schenkungen, gemischte Schenkungen, Abtretung 
von Vermögen zu Lebzeiten, um den Pflichtteilsanspruch der übrigen 
Miterben zu umgehen oder zu schmälern

Zuwendungen zu Lebzeiten, seien es Erbvorbezüge oder Schenkungen, 
können die Nachlassmasse erheblich beeinflussen.

MoRITZ S. hAT SEINEM SohN MAx für die Eröffnung eines 
Malergeschäfts einen Erbvorbezug von 100 000 Franken gegeben. 

Die Tochter Annette hat noch nichts erhalten. Herr S. verbringt die 
 letzten Jahre im Pflegeheim, sodass von seinem einst stattlichen Vermö-
gen gerade noch 60 000 Franken übrig bleiben. Im Testament hat 
der Vater geschrieben, dass Max die 100 000 Franken nicht ausgleichen 
müsse, der Betrag sei geschenkt. Max überweist seiner Schwester die 
Hälfte des Nachlassvermögens, also 30 000 Franken, und glaubt, damit 
sei die Sache für ihn erledigt. Doch er irrt sich.

Die Schwester hat Anrecht auf ihren Pflichtteil, der folgendermassen be-
rechnet wird:
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